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Produkt 36353 

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 

Produktgruppe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Organisationseinheit Amt 51, SG Familienunterstützende Hilfen 

Produktbeschreibung 

Die Jugendgerichtshilfe wird tätig, wenn ein Jugendlicher (14 bis noch nicht 18 Jahre) oder 
ein Heranwachsender (18 bis noch nicht 21 Jahre) eine Straftat begangen hat. Im 
gesamten jugendgerichtlichen Verfahren wird Hilfe für den straffällig gewordenen jungen 
Menschen, seinen Eltern sowie für Heranwachsende angeboten. 

dazugehörige Leistungen 

- Beratung der Jugendlichen und jungen Heranwachsenden vor, während und nach der  
  Verhandlung 
- Mitwirkung im und nach dem jugendgerichtlichen Verfahren 
- Berichterstattung an den Jugendrichter 
- Betreuung während der U-Haft oder Strafvollzug und Mitwirkung bei der Haftvermeidung 
- Organisation und Durchführung von erteilten Weisungen und Auflagen 
- Vermittlung, Kontrolle und Unterstützung bei der Ableistung und Erfüllung von Auflagen 
- Prävention und Öffentlichkeitsarbeit 

Zielgruppen 

- Jugendliche (14. – 18. Lebensjahr) 
- Heranwachsende (18. – 21. Lebensjahr) 
- Kinder 
- Eltern 

intern / extern - extern 

Auftragsgrundlage - § 52 SGB VIII (KJHG) und § 38 JGG 
 

Rechtsgrundlage 
- SGB VIII 
- JGG 
- StGB/ StPO 

Rechtscharakter - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 
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grundsätzliche Produktziele 

- Legalverhalten junger Menschen (Kriminalitätsprävention) 
- soziale Integration/Schutz vor sozialer Stigmatisierung der tatverdächtigen jungen  
  Menschen 
- Sekundärprävention – sodass strafrechtlich bereits auffällig gewordene junge Menschen  
  einschlägige Straftaten nicht wiederholen 
- Kenntnis der Lebenslagen - die Jugendgerichtshilfe kennt die Lebenslagen, Entwicklungs- 
  stände und Perspektiven der straffällig gewordenen jungen Menschen 

Basiskennzahlen 

 
vorläufiges 

Ist 2013 
Plan 2014 Plan 2015 

 


